
 
 

 

Protokoll des Verwaltungsrats:             

 

Am Montag, den 20.01.2025 um 20:00 Uhr traf sich der Vorstand des A.S.V. neuer RENNSTALL MENDEL  

am Sitz in der Gand 9 in Kaltern, um folgende Themen zu besprechen und zu beraten 

TAGESORDNUNG 

1. Ernennung des Leiters der Abteilung Missbrauchsprävention, Gewalt und Diskriminierung der ASD – 

"Sicherheitsmanager" (CONI-Beschluss Nr. 255 vom 25.07.2023), auch gemäß Art. 33, Absatz 6 des Gesetzesdekrets 

36/2021 "Verantwortlich für den Schutz von Minderjährigen". 

Verschiedenes. 

Den Vorsitz der Sitzung führt der Präsident des Verwaltungsrats, Herr Erwin Morandell, der die Anwesenheit der 

Ratsmitglieder überprüft hat. 

Erklärt die Versammlung für gültig konstituiert und fähig, über die Tagesordnungspunkte zu beraten. 

Der Präsident beruft mit einstimmigem Einverständnis der Anwesenden Herrn Hannes Geier als Sekretär, der die 

Zustimmung erteilt. 

Wir kommen zur Prüfung der Tagesordnung. 

 

1. Ernennung des Leiters der Abteilung Missbrauchsprävention, Gewalt und Diskriminierung der ASD – 

"Sicherheitsmanager" (CONI-Beschluss Nr. 255 vom 25.07.2023), auch gemäß Art. 33, Absatz 6 des Gesetzesdekrets 

36/2021 "Verantwortlich für den Schutz von Minderjährigen". 

Verschiedenes 

Unter Bezugnahme auf Punkt 1 eröffnete der Präsident die Sitzung und führte in das Diskussionsthema ein, indem er 

die Bedeutung der Figur der für Missbrauch, Gewalt und Diskriminierung verantwortlichen Person der ASD und des 

Kinderschutzbeauftragten erläuterte. 

• Nach Feststellung des Sachverhalts muss die Person, die für Missbrauch, Gewalt und Diskriminierung, auch gegen 

Minderjährige, verantwortlich ist, ein eigenständiges Subjekt sein und möglicherweise unabhängig von den 

Sozialämtern und den Beziehungen zu den technischen Ausbildern des Gebiets sein. 

• dass er gemäß den Richtlinien unter den Personen aufgeführt werden muss, die über die erforderlichen 

Fähigkeiten und Erfahrungen verfügen, um diese wichtige Rolle effektiv zu erfüllen, um angemessen auf den 

neuesten Stand gebracht zu werden und an den Informationsseminaren teilzunehmen, die von der 

Sportförderungsstelle/dem Sportförderungsverband, dem der Verband angeschlossen ist, organisiert werden, 



 
 

 

• Dass Herr Anton Geier, wohnhaft in Eppan in der Kirchgasse 7, sich für diese Aufgabe zur Verfügung gestellt und 

die Strafregisterbescheinigung vorgelegt hat, aus der hervorgeht, dass es keine Verurteilungen und Verfahren gibt. 

Der Vorstand ist der Ansicht, dass die Voraussetzungen für die Ernennung des Schutzleiters von Herrn Anton Geier 

erfüllt sind, und ernennt diesen zum Schutzbeauftragten und Verantwortlichen für den Schutz von Minderjährigen, 

mit dem Ziel, alle Arten von Missbrauch, Gewalt und Diskriminierung gegen die Mitglieder zu verhindern und zu 

bekämpfen sowie den Schutz der körperlichen und seelischen Unversehrtheit der Sportler zu gewährleisten. 

Der Verwalter ist verpflichtet, die Bescheinigung über das Strafregister vorzulegen, die zu jeder Frist aktualisiert wird 

Der Verwaltungsrat stimmt den Anwesenden einstimmig zu; 

Folgerichtig erklärt der Präsident, dass Herr Anton Geier vom 31.01.2025 bis zum 31.12.2028 offiziell zum Leiter der 

Bekämpfung von Missbrauch, Gewalt und Diskriminierung auch gegen Minderjährige ernannt wird. 

Die Ernennung des Verantwortlichen wird unverzüglich auf der Homepage des A.S.V. neuer RENNSTALL 

MENDEL  veröffentlicht, am Sitz derselben ausgehängt und dem föderalen Manager für Schutzpolitik mitgeteilt. 

Da es sonst nichts zu besprechen gibt, schließt der Rat seine Arbeit um 21.40 Uhr. 

 

Der Präsident 

Erwin Morandell 


